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Themengebiete  



 Sachenrecht
- Grundstück

 Steuerrecht
- Grund & Boden
- Gebäude

 Umgangssprachlich
- Immobilie
- Objekt

1. Einführung

Begriffe



Einkommen vor Steuern 100,- €

→unversteuertes Geld

Einkommensteuer (ESt) 45,0% (Spitzensteuersatz)

Solidaritätszuschlag (Soli) 5,5%

Kirchensteuer (KiSt) 8,0% (absetzbar!)

→ Maximale Ertragsbelastung knapp unter - 50,- €

Einkommen nach Steuern 50,- €
→ versteuertes Geld

Unterschied versteuertes versus unversteuertes Geld  

1. Einführung



 Variante 1 Zinsen versteuertes Geld
Tilgung versteuertes Geld

 Variante 2 Zinsen unversteuertes Geld
Tilgung versteuertes Geld

 Variante 3 Zinsen unversteuertes Geld
Tilgung unversteuertes Geld

1. Einführung

3 Varianten der Finanzierung aus steuerrechtlicher Sicht



 Variante 1 Eigengenutzte Immobilie

 Variante 2 Vermietetes Grundstück

 Variante 3 Vermietete Immobilie

1. Einführung

Beispiele



 Tilgung der Darlehen- und Abschreibungsbeträge 
der Immobilie synchronisieren

 Beispiel mit Abschreibungsdauer

a. Gewerbebau in Leichtbauweise ca. 14 Jahre

b. Wohnimmobilie, Baujahr vor 1925 40 Jahre

c. Wohnimmobilie, Baujahr ab 1925 50 Jahre

1. Einführung

Wie kann Tilgung mit unversteuertem Geld finanziert werden?



 Kauf ETW zur Vermietung, Bj. 1950, KP 500 TEUR, DL 400 TEUR zu 1 % Zins

Anteil Grund + Boden 100 TEUR, Anteil Gebäude 400 TEUR, Miete 15 TEUR p.a.

unversteuertes Einkommen 15.000 EUR

./. Abschreibung 8.000 EUR

./. Zins 4.000 EUR

= zu versteuerndes Einkommen 2.000 EUR

Synchronisation AfA mit Tilgungssatz DL  => Refinanzierung aus unversteuertem Geld!

1. Einführung

Beispiel:



Refinanzierung von 

 vermieteten Immobilien (Gebäude) 
aus unversteuertem Geld möglich

 von Grundstücken (vermietet oder eigengenutzt)
und eigengenutzte Immobilien immer nur aus 
versteuertem Geld möglich

1. Einführung

Fazit



a. Optimierung der Grunderwerbssteuer

 Kaufpreisaufteilung im Notarvertrag

 Verteilung des Kaufpreises auf
- Grund & Boden
- Gebäude
- bewegliches Inventar
- Instandhaltungsrücklagen 

Die Aufteilung des Kaufpreises ist für eine spätere Vermietung von großer 
Bedeutung & wichtig

Gestaltungsmöglichkeiten

2a. Kauf einer Immobilie - Eigennutzung



b. Einheitswertbescheid als Grundlage für die Grundsteuer

c. direkter Steuerabzug bei energetischer Sanierung

 für Maßnahmen welche im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2029 durchgeführt werden

 Gesamtsanierung oder Einzelmaßnehmen wie etwa Wärmedämmung von Wänden, 

Dachflächen, Geschossdecken, Erneuerung Fenster u. Außentüren, Heizungsanlage, 

Einbau Lüftungsanlage, usw.

 Durchführung durch Fachmann wg. Anforderungen an Rechtsverordnung

 Max. Förderhöchstbetrag 40.000 EUR verteilt auf 3 Jahre 
 7 % der Aufwendungen bzw. max. 14.000 EUR im ersten und zweiten Jahr

 6 % der Aufwendungen bzw. max. 12.000 EUR im dritten Jahr

Gestaltungsmöglichkeiten

2a. Kauf einer Immobilie - Eigennutzung



d. Mobilisierung von stillen Reserven in Immobilien

Ausgangssituation

 es ist beabsichtigt, eine Immobilie zur Selbstnutzung zu erwerben

 es existiert schon eine Immobilie, die mehr als 10 Jahre vermietet oder 
selbst genutzt wird. 

Der Verkehrswert dieser Immobilie ist gestiegen bzw. die Restfinanzierung ist 
deutlich unter dem Verkehrswert der Immobilie

Gestaltungsmöglichkeiten

2a. Kauf einer Immobilie - Eigennutzung



d. Mobilisierung von stillen Reserven in Immobilien

Empfehlung

 Verkauf der bereits existierenden Immobilie innerhalb der Familie.

Dadurch wird die existierende Immobilie, die anschließend vermietet wird, 
mit Fremdkapital belastet und die Eigenmittel (= stille Reserven) stehen für den
Erwerb der selbstgenutzten Immobilie zur Verfügung.

Gestaltungsmöglichkeiten

2a. Kauf einer Immobilie - Eigennutzung



d. Mobilisierung von stillen Reserven in Immobilien

Bestands-

objekt

neues Objekt

zur Eigennutzung

vermietete Immobilie

Verkehrswert 500.000€

Bankschulden  100.000€

Verkauf an Ehefrau

für  500.000€ - wird

mit 500.000€ finanziert

Frei werdende Eigenmittel 

von 400.000€ - wird

zum Kauf verwendet

Kaufpreis

400.000€

Gestaltungsmöglichkeiten

2a. Kauf einer Immobilie - Eigennutzung



d. Mobilisierung von stillen Reserven in Immobilien

Ergebnis

 Schuldzinsen sind von der Einkommensteuer absetzbar

 AfA-Bemessungsgrundlage erhöht sich

 es fällt keine Grunderwerbsteuer an

 Nebenkosten betragen ca. 0,5 bis 1,0 % des Verkehrswertes

Gestaltungsmöglichkeiten

2a. Kauf einer Immobilie - Eigennutzung



Gestaltungsmöglichkeiten bei eigengenutzten Immobilien:

 Optimierung Grunderwerbsteuer

 Einheitswertbescheid als Grundlage für die Grundsteuer

 direkter Steuerabzug bei energetischer Sanierung

 Mobilisierung stiller Reserven!

2a. Kauf einer Immobilie - Eigennutzung

Fazit



a. Optimierung Grunderwerbssteuer & AfA-Bemessungsgrundlage

 Kaufpreisaufteilung im Notarvertrag

 Verteilung des Kaufpreises auf
- Grund & Boden
- Gebäude
- Außenanlagen 
(Parkplätze, Umzäunungen, Beleuchtungen, Grünanlagen, etc.)
5 Jahre Holz | 17 Jahre Draht 

- bewegliches Inventar
- Instandhaltungsrücklagen 

 Baujahr beachten

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



Arbeitshilfe der Finanzverwaltung - Beispiel

2b. Kauf einer Immobilie – Vermietung



Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



c. Anschaffungsnahe Aufwendungen

 Sofern die Reparatur- & Instandhaltungskosten in den ersten 3 Jahren nach dem
Immobilienerwerb 15% des Gebäude-Kaufpreises (ohne Grundstück) übersteigen,
können die Aufwendungen nicht als Werbungskosten abgezogen werden.

Diese Aufwendungen werden dann auf das Gebäude aktiviert und über 50 bzw. 
40 Jahre abgeschrieben. 
Diese Vorschrift wird sehr eng ausgelegt.

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung

b. Einheitswertbescheid als Grundlage für die Grundsteuer



c. Anschaffungsnahe Aufwendungen

Quelle:  FOCUS Spezial Nr. 1 - Feb./ März 2018, Seite 46

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



Empfehlung

 Wer die Aufwendungen geschickt verteilt und mit der Renovierung erst 3 Jahre nach
dem Erwerb beginnt, kann die danach anfallenden Aufwendungen in voller Höhe 
als Werbungskosten absetzen.

In einem Urteil des BFH akzeptierten die Richter Sanierungsaufwendungen, die das 
Siebenfache der Gebäudeanschaffungskosten betrugen.

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



Empfehlung

Quelle:  FOCUS Spezial Nr. 1 - Feb./ März 2018, Seite 47

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



Abgrenzung Herstellungsaufwand versus Erhaltungsaufwand

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



Abgrenzung Herstellungsaufwand versus Erhaltungsaufwand

 Heizung | Sanitär | Elektro | Fenster
3 der 4 Kernbereiche müssen jeweils zu einer Standarderhöhung
des Gebrauchswerts führen

 Standards
laut BFH/
Finanzverwaltung

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



Abgrenzung Herstellungsaufwand versus Erhaltungsaufwand

 es empfiehlt sich, 
zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Fotodokumentation vom Gebäude zu erstellen,
insbesondere der zentralen Ausstattungsmerkmalen 
(Heizung, Sanitär, Elektro & Fenster)

 Ziel der Dokumentation ist es, den ursprünglichen 
mittleren Standard belegen zu können

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



Weitere Empfehlungen

 Verkauf der renovierten Immobile nach insgesamt 10 Jahren

 Konsequenz
die gesamten Sanierungskosten können sofort als Werbungskosten abgezogen 
werden. Die mit der Sanierung verbundene Wertsteigerung kann dann nach 
weiteren 7 Jahren durch den Verkauf steuerfrei realisiert werden.

 Finanzierung über Angehörigendarlehen

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



d. Sonder-AfA für Mietwohnungsneubau

 Sonder-AfA für neuen Wohnraum (gilt nicht für Renovierungen)

 Sonder-AfA beträgt 5% über einen Zeitraum von vier Jahren, zusätzlich zur linearen AfA 
in Höhe von 2 %, also insgesamt 7% in den ersten 4 Jahren

 Voraussetzungen:

 Anschaffungs-/Herstellungskosten max. 3.000 € je qm Wohnfläche

 Grundlage für die Sonder-AfA sind max. 2000 € je qm Wohnfläche

 Bauantrag/Bauanzeige nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022

 Sonder-Afa letztmalig im Jahr 2026

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



Beispiel:

 Ein Mietshaus hat Herstellungskosten für das Gebäude von 400.000 € bei 150 qm 
Wohnfläche. Der qm-Preis beträgt somit 2.667 € und liegt im Rahmen der 
Höchstgrenze von 3.000 € je qm.

 Grundlage für die Sonder-AfA sind allerdings höchstens 2.000 € je qm. Damit liegt die 
Bemessungsgrundlage für die Sonder-AfA lediglich bei 300.000 €.

 jährliche Sonder-AfA beträgt somit 15.000 € in den ersten vier Jahren

 Reguläre AfA 2 % => somit 8.000 €

 Aufwand in den ersten 4 Jahren => 92.000 €

Gestaltungsmöglichkeiten

2b. Kauf einer Immobilie - Vermietung



 Kann die Arbeitshilfe des BMF zur Aufteilung des   
Gesamtkaufpreises herangezogen werden 
BFH- Beschluss vom 21.01.2020

 Neue Bodenrichtwerte zum 31.12.2020

Schenkungen noch im alten Jahr vornehmen

Gestaltungsmöglichkeiten

3. Aktuelle Rechtsprechung



4. Ausblick & Schlusswort

Fazit



Danke.

Kontakt:

Klaus Nützl

Dipl.-Bankbetriebswirt (BA) – Leitung Immobilien- & Finanzberatung
Telefon: +49 (89) 547143
E-Mail: k.nuetzl@acconsis.de

ACCONSIS · Schloßschmidstraße 5  · 80639 München 

mailto:k.nuetzl@acconsis.de


Disclaimer | Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Vortrag sind nach bestem Wissen und Gewissen

zusammengestellt. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass sie keine Haftung für die

Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit übernehmen. Insbesondere ersetzt dieser

Vortrag keine rechtliche Beratung im Einzelfall.


